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Anstellungsbedingungen als strategischer Faktor

Mitarbeitenden den Wunsch nach
einheitlichen, klaren Regeln erfüllen
Anstellungsbedingungen sind weit mehr, als die Niederschrift von Vertragsregeln. Sie sind Ausdruck der jewei-
ligen Unternehmenskultur sowie der Unternehmensstrategie. Gleichzeitig sind sie selber ein entscheidender 
Strategiefaktor in der Personalrekrutierung. Das Potenzial der Anstellungsbedingungen richtig erkannt und ge-
nutzt, verhilft einem Unternehmen zu den passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Brigitte Kraus

Im Grundsatz sollte man sich stets bewusst 
sein: Ein Unternehmen geht mit jeder einzel-
nen Mitarbeiterin und mit jedem einzelnen 
Mitarbeiter ein Vertragsverhältnis ein – meis-
tens auf unbestimmte Dauer, manchmal für 
eine befristete Zeit. 

Die Anstellungsbedingungen sagen viel über 
die Kultur eines Unternehmens aus. Aus den 
Anstellungsbedingungen lässt sich viel über 
ein Unternehmen herauslesen, ohne dass man 

es bereits kennt. Welche Bereiche sind gere-
gelt, wie sind sie geregelt und welchen Um-
fang haben die allgemeinen Anstellungsbe-
dingungen? Das sind nur einige Indikatoren, 
die Rückschlüsse auf die Unternehmenskultur 
zulassen. Die Unternehmensstrategie als all-
gemeine Stossrichtung gibt auch die Vorga-
ben für das vertragsrechtliche Miteinander 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden 
vor. Gleichermassen können die Anstellungs-
bedingungen die Unternehmensstrategie be-
günstigen – aber, wenn diese nicht kongruent 
sind, leider eben auch hemmen. 

Vier wesentliche Ebenen

Im Wesentlichen gibt es vier Ebenen der An-
stellungsbedingungen. Zum Ersten ein allge-
meingültiges Personalreglement, in welchem 
die wesentlichen vertraglichen Grundzüge ge-
regelt werden. Zum Zweiten die separaten Re-
glemente, die Teilbereiche der Vertragsausge-
staltung ausführlicher regeln, wie zum Bei-
spiel Arbeitszeitreglement, Spesenreglement, 
Geschäftswagenreglement. Die dritte Ebene 
bilden die Richtlinien und Weisungen. Sie sind 
Niederschriften des direkten Weisungsrechts 
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In 6 Schritten

Die sechs Schritte zu den richtigen Anstel-
lungsbedingungen:

1.  Analyse des Ist-Zustandes: Wie wir mit un-
seren Mitarbeitenden zusammenarbeiten, 
was uns dabei wichtig ist, wo es Reibungs-
punkte gibt.

2. Zukunftsvision: 
 ■ Wohin wollen wir und welche Mittel be-
fähigen uns dazu?

 ■ Kennen wir unsere Vision und unsere Stra-
tegie? 

 ■ Wie müssen die Arbeitsverhältnisse aus-
ge staltet sein, damit wir unsere Strategie 
umsetzen können?

3. Entwicklung künftiger Arbeitsmodelle.

4.  Überprüfung der entwickelten neuen Ar-
beitsmodelle. 

5. Zeitliche Planung der Einführung. 

6.  Juristische und kommunikative Umset-
zung der neuen Arbeitsmodelle. 
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des Arbeitgebers, die nicht des Einverständ-
nisses der Mitarbeiterinnen und der Mitarbei-
ter benötigen, die aber ebenfalls für die ge-
samte Belegschaft gleich geregelt werden. 
Und die vierte Ebene bildet dann der Einzel-
arbeitsvertrag, der die individuellen Regelun-
gen zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiten-
den festhält, im Wesentlichen die Funktion, 
der Arbeitsbeginn, der Lohn und andere für 
das individuelle Arbeitsverhältnis massgeben-
de Regelungen.

Diese vier verschiedenen Ebenen sind gera-
de bei KMU oft nicht klar auseinandergehal-
ten. Bei der Unternehmensgründung wird der 
Vertragsgestaltung mit Mitarbeitenden meis-
tens wenig Beachtung geschenkt. Denn in der 
Gründungsphase ist das Dabeisein von zen-
traler Bedeutung. Da spielt es auch Angestell-
ten nicht so eine grosse Rolle, wie die Arbeits-
zeiten definiert sind, wie viele Feiertage ge-
währt werden, oder wie mit Überstunden und 
Absenzen umgegangen wird. Wächst das Un-
ternehmen dann und kommen später weite-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu, 
kommt man als Unternehmerin oder als Un-
ternehmer plötzlich an den Punkt, an dem 
man merkt, dass die Arbeitsmodelle vielseiti-
ger werden, gleichzeitig aber auch der 
Wunsch nach einheitlicher, klarer Regelung 
aufkommt. 

Viel oder wenig?

Wie umfangreich ein Personalreglement sein 
soll und wie viele Zusatzreglemente formuliert 
werden, hängt einerseits von der unterneh-
merischen Tätigkeit und anderseits von der 
Unternehmenskultur ab. Eine weitere bedeu-
tende Rolle spielt die Unternehmensgrösse. 
Zu glauben, es sei alles einfacher, wenn man 
nichts regelt und auf Vertrauen setzt, ist eben-
so kurzgegriffen wie die Meinung, man müs-

se nur vorher schon alles im Detail regeln. Die 
Frage ist vielmehr, wie man im eigenen Unter-
nehmen das Wesentliche vom Unwesentlichen 
trennt. So kann es beispielsweise in einem 
produzierenden Unternehmen sinnvoll sein, 
fixe Arbeitszeiten zu bestimmen. Demgegen-
über dürfte ein Unternehmen, das vor allem 
von Teilzeit- oder gar Springermitarbeitenden 
lebt, ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell fah-
ren müssen. Im ersten Fall sind Fragen rund 
um Ferien und Feiertage eher von untergeord-
neter Bedeutung, wogegen sich im zweiten 
Fall genau an solchen Themen die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aufreiben können. In ei-
ner Analysephase gilt es also herauszuschä-
len, welches die zentralen arbeitsrechtlichen 
Punkte sind, die im Unternehmen immer wie-
der zu Fragen Anlass geben und die den 
Wunsch nach einer einheitlichen Regelung 
auslösen. 

Transparenz schaffen

Mit schriftlichen und vor allem einheitlichen 
Anstellungsbedingungen schafft ein Unterneh-
men Transparenz. Einerseits intern gegenüber 
seinen Mitarbeitenden. Das macht aber nur 
dann einen Sinn, wenn die allgemeinen Rege-
lungen auch für alle gleich angewendet wer-
den. Selbstverständlich werden in Einzelar-
beitsverträgen Individualabreden getroffen, die 
nur das jeweilige Vertragsverhältnis betreffen. 
Die allgemein gültigen Anstellungsbedingun-
gen sind also der gemeinsame Nenner. Mit ge-
nerellen Anstellungsbedingungen schafft ein 
Unternehmen aber auch nach extern Transpa-
renz. Diese kann man nämlich jederzeit her-

zeigen, was bei einem Einzelarbeitsvertrag 
nicht der Fall ist. In der Personalrekrutierung 
haben einheitliche Anstellungsbedingungen 
eine wichtige Bedeutung. Wer die Anstellungs-
bedingungen liest, entwickelt rasch ein Gespür 
für die Unternehmenskultur. Ausserdem weiss 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, wie 
die grundsätzliche Vertragsausgestaltung bei 
der Kollegin und beim Kollegen aussieht. Man 
darf von einer gewissen Gleichbehandlung 
ausgehen.

Zukunftsvisionen

In Unternehmen, bei denen in regelmässigen 
Abständen die Strategie überprüft, angepasst 
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und definiert wird, werden schnell auch die 
Arbeitsverhältnisse an sich zu einem strategi-
schen Faktor. Wie sehen die Arbeitsplätze in 
den nächsten fünf Jahren aus? Gibt es pro 
Kopf je einen Arbeitsplatz, oder teilen sich 
mehrere Arbeitnehmende einen Arbeitsplatz? 
Werden hauptsächlich Vollzeitmitarbeitende 
im Unternehmen tätig sein oder werden Teil-
zeitmitarbeitende überwiegen? Ist die Auslas-
tung über das Jahr hinweg immer in etwa die 
gleiche, oder gibt es Jahresphasen, in denen 
das Auftragsvolumen besonders gross ist und 
Phasen, in denen die Beschäftigung kurzzei-
tig zurückgeht? Wie will sich das Unterneh-
men künftig entwickeln, wo will es was in den 
nächsten fünf Jahren zu welchen Konditionen 
herstellen oder anbieten? 

Diese strategischen Grundfragen stellt sich 
jede Unternehmensleitung, aber nicht jede 
gleichermassen bewusst und planerisch. Und 
viele Geschäftsführungen teilen ihre Strategie 
intern den Mitarbeitenden nicht oder unge-
nügend mit. Dabei sind gerade die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in direkter Weise von 
der Strategie betroffen. Überlegt ein Unter-

nehmen beispielsweise, die Arbeitsplätze im 
Unternehmen in Heimarbeitsplätze umzuwan-
deln, sind damit neue arbeitsrechtliche Fragen 
gestellt, die vorab geklärt und kommuniziert 
werden müssen. 

Flexibilität braucht Regeln

Freiheit und Motivation können dort gelebt 
werden, wo Grundregeln geklärt sind. Daher 
braucht auch ein flexibles Arbeitsmodell Re-
geln, wonach die Rechte und Pflichten beider 
Vertragsparteien geregelt sind. Es muss ge-
klärt sein, zu welchen Zeiten sich der Arbeit-
nehmende zur Verfügung stellen muss, wel-
che Ziele er zu erreichen hat und zu welchen 
Konditionen er für ein Unternehmen arbeitet. 
Gut möglich, dass die Arbeitsverhältnisse in 
Zukunft sich ganz anderes darstellen, als sie 
dies noch heute tun. Vielleicht wird immer 
häufiger von einem Homeoffice aus gearbei-
tet. Allenfalls stehen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern immer weniger eigene Arbeits-
plätze im Betrieb bereit. Gut möglich, dass 
sich auch die Hierarchiestrukturen bedeutend 

verändern und Arbeitszuweisungen auf neu-
en Wegen erfolgen. Diese Veränderungen, die 
– je nach Branche unterschiedlich – zweifels-
ohne in irgendeiner Form eintreten werden, 
bedürfen vertragsrechtlicher Ausgestaltung. 

Bei jeder Strategieumsetzung sollte sich da-
her ein Unternehmen immer wieder die Frage 
stellen, welche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter benötigt werden, um die Strategie um-
setzen zu können, und wie die Arbeitsmodel-
le und Arbeitsverträge ausgestaltet sein müs-
sen, damit sich die Ziele erreichen lassen. 
Zieht man die Beantwortung der Frage nach 
den neuen Arbeitsmodellen und den damit 
verbundenen vertragsrechtlichen Formen im 
Strategieprozess vor, so übernehmen Anstel-
lungsbedingungen eine wichtige Funktion in 
der Strategieumsetzung. Sie werden selber 
zum strategischen Faktor, indem sie den Weg 
zu den passenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ebnen. 
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